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Telefonliste der Stadtverwaltung Sternberg

Telefon/Fax (Vorwahl 03847/...)
Bürgermeister Jochen Quandt 444512
Vorzimmer: Elke Cziesso 444512

Fax: 444513
Zentrale: Elke Drohsel 444510

Fax: 444520

1. Allgemeine Verwaltung
Leiter: Olaf Steinberg 444530

Fax: 444513
Personal: Inge-Lore Damaschke 444528

1.1. Amtsangelegenheiten, Stadt- und
Gemeindevertretungen, Satzungen,
Recht, Versicherungen,
Gundula Rudat 444529
Evelin Gartzke 444515
Anne Kasten 444514

1.2. Schulen, Kita, Jugend, Sport, Amtsblatt
Margret Weihs 444524
Brit Käker 444548
Thomas Haese 444525

1.3. Standesamt
Brigitte Berkau 444518

1.4. Fremdenverkehrsamt
Egon Leesch 444536
Gabriele Kalm 444535

Fax: 444570

2. Finanzverwaltung
Leiter: Reinhard Dally 444540
Hannelore Toparkus 444527
Rebekka Kinetz 444526

2.1. Stadtkasse; Vollstreckung
Astrid Dei 444545
Gudrun Pankow 444562
Bärbel Beyer 444546
Cornelia Köpcke 444541
Beate Schwarz 444557
Renate Kubat 444574
Sigrid Fischer 444543

2.2. Steuern und Abgaben
Ingrid Bücher 444547

3. Bauverwaltung
Leiter: Jochen Gülker 444580

Fax: 444582
Sabine Brinckmann 444581
Angela Menning 444579

3.1. Hoch- und Tiefbau
Jörg Rußbült 444578
Edwin Junghans 444577
Horst Köbernick 444588
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3.2. Bauleitplanung und Liegenschaften
Rolf Brümmer 444583
Dorothea Behrens 444575
Susanne Balzer 444584
Erika Mütz 444589

4. Bürgeramt
Leiter: Eckardt Meyer 444573

Fax: 444569

4.1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Ge-
werbeamt
Martina Meyer 444568
Christine Bouvier 444564
Rosemarie Bartel 444586
Angelika Dreßler 444585
Friedhofsverwaltung: Birgit Janz 444571

4.2. Einwohnermeldeamt, Bußgeld
Renate Schäfer 444563
Sabine Kropp 444561

4.3. Wohngeld
Liane Blaschkowski 444560

4.4. Bürgerbüro Brüel Telefon: Vorwahl 038483/...
Fax: 33333

Einwohnermeldeamt Renate Schäfer 33317
Wohngeldstelle Liane Blaschkowski 33313

5. Stadtwerke
Fax: 444554

Technischer Leiter: Kerstin Pohl 444551
kaufmännische
Sachbearbeitung: Ilona Windolph 444550

6. Bauhof
Dietmar Merseburger 2182 oder 0171/6055295

Redaktion Amtsblatt

Thomas Haese
Telefon: 03847/444525
Fax: 03847/444513
E-Mail: haese@stadt-sternberg.de

Telefonliste der öffentliche Einrichtungen 
im Amt Sternberger Seenlandschaft

Bauhof Sternberg 03847/2182
Bauhof Brüel 038483/33331/017
Bibliothek Sternberg 03847/2712
Bibliothek Brüel 038483/33340
Badeanstalt 03847/2874
Heimatmuseum 03847/2162
Kindergarten 03847/2465
Kläranlage 03847/312071
Regionale Schule Sternberg 03847/311945
Grundschule Sternberg 03847/2622
Grundschule Brüel 038483/293010
Regionale Schule Brüel 038483/293030
Sporthalle Sternberg 03847/2713
Sporthalle Brüel 038483/20040
Sportlerheim Sternberg 03847/2806
Stadtwerke Sternberg 03847/444550
Stadtwerke Sternberg (Bereitschaft) 0171/7119336
Wasserwerk 03847/2393

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
in Sternberg und des Bürgerbüros in Brüel

Stadtverwaltung Sternberg
Montag, Dienstag, Mittwoch,
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag auch von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch auch von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Donnerstag geschlossen

Bürgerbüro Brüel
Einwohnermeldeamt
Donnerstag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 17.00 Uhr

Wohngeldstelle
Donnerstag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.00 bis 16.00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeister

Gemeinde
Bürgermeisterin/
Bürgermeister Sprechzeiten

Blankenberg
Herr Peter Davids Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr

Gemeindehaus Blankenberg
Tel. 038483/20733

Borkow
Herr Olaf Lorenz Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus Borkow
Tel. 038485/25289

Stadt Brüel
Herr Hans-Jürgen Goldberg Montag 17.00 - 19.00 Uhr

Bürgerhaus Brüel
Tel. 038483/33323

Dabel
Herr Herbert Rohde Dienstag 18.30 - 20.00 Uhr

Gemeindehaus Dabel
Büro Tel. 038485/20207

Hohen Pritz
Frau Britta Täufer nach Absprache

038485/20618
Büro Tel. 038485/20460

Kobrow
Herr Norbert Rethmann jeden 1. Montag im Monat

(außer Ferien) 18.00 - 19.00 Uhr
Sporthalle Kobrow
oder telefonisch privat
038488/8012 bzw. dienstlich
über Frau Birgit Mauck
038488/30313

Kuhlen-Wendorf
Herr Ralf Toparkus 038486/20520

07.09.09 17.00 Uhr Wendorf
21.09.09 17.00 Uhr Kuhlen
05.10.09 17.00 Uhr Gustävel
19.10.09 17.00 Uhr Kuhlen
02.11.09 17.00 Uhr Wendorf
16.11.09 17.00 Uhr Kuhlen
07.12.09 17.00 Uhr Gustävel
21.12.09 17.00 Uhr Kuhlen

Langen Jarchow
Frau Christa Richelieu nach Absprache

Tel. 038483/29448
Mustin
Herr Berthold Löbel nach Absprache

Tel. 038481/20725 oder
0172/3137080
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Sternberg
Herr Jochen Quandt nach Absprache

Tel. 03847/444512
Weitendorf
Herr Bernd Knoll Mo. - Fr. nach Absprache

Tel. 038483/20675
Witzin
Herr Bruno Urbschat nach Absprache

Tel. 038481/20000
Zahrensdorf
Herr Alfred Nuklies nach Absprache

Gemeindebüro Zahrensdorf
Tel. 038483/20861

Öffnungszeiten der Bibliotheken 
im Amtsbereich

Stadtbibliothek Sternberg, Finkenkamp 24

Dienstag und
Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Stadtbibliothek Brüel, August-Bebel-Straße 1

Montag geschlossen
Dienstag 10.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 10.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr

Gemeindebibliothek Dabel, Wilhelm-Pieck-Straße 20

Montag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Dienstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Heimatmuseum Sternberg

Dienstag bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Juli/August auch Sonntag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Heimatstube Dabel

W.-Pieck-Straße 20
19406 Dabel
Tel. 038485/20420

Öffnungszeiten:
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Heimatstube Brüel

Öffnungszeiten:
Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Sprechzeiten des Jugendamtes

Jeden Dienstag in der Zeit
von 08.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
finden Sprechzeiten des Jugendamtes Parchim in der Außen-
stelle Sternberg, Mecklenburgring 32, statt.
Vorherige Terminabsprachen sind erwünscht.
Ansprechpartner:
Frau Riediger
Telefonisch erreichbar: Parchim 03871/722227

Sternberg 03847/4359838

WEMAG-BAE Brüeler Abwasserentsor-
gungsgesellschaft mbH

Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel

1. Unsere Dienststelle in Brüel erreichen Sie an Werktagen
tagsüber unter:
- für den Bereich Trinkwasser und Fernwärme,

038483/3130
- für den Bereich Abwasserentsorgung, 0385/755-2281

2. für die Annahme von Störungsmeldungen in der Versorgung
mit Strom, Wasser, Fernwärme und in der Abwasserentsor-
gung außerhalb der Arbeitszeit erreichen Sie uns unter:
0385/755-111.

3. Zu allen Fragen zur Verbrauchsabrechnung Strom, Wasser,
Abwasser haben wir folgende Service-Nr. eingerichtet:
0385/755-2755.

4. Die Entleerung Ihrer Kleinkläranlage und abflusslosen Gru-
ben fordern Sie bitte direkt bei der Firma Fleck-Humus Kom-
postierungsgesellschaft mbH, Ludwigsluster Chaussee 55,
19061 Schwerin an. Sie erreichen die Firma unter Tel.:
0385/3924510, Telefax: 0385/3924513.

5. Zu Fragen der Abwasserentsorgung beraten wir Sie gern im
persönlichen Gespräch zu unseren Sprechzeiten, die wir je-
den Dienstag für Sie in der Zeil von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr
in der Netzdienststelle Brüel, Sternberger Str. 91, durchfüh-
ren. Termine außerhalb dieser Sprechzeit können Sie telefo-
nisch vereinbaren unter: 0385/755-2281.

WEMAG AG BAE GmbH

Impressum

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Sternberger Seenlandschaft

Die Bürgerzeitung erscheint elfmal im Jahr. -  
Auflagenhöhe: 6.817
Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Straße 9, 

17209 Sietow, Tel. 039931/ 57 90, Fax: 039931 / 5 79-30
http://www.wittich.de; E-mail:info@wittich-sietow.de

Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Straße 9, 
17209 Sietow, Tel. 039931/5790, Fax: 039931/579-30

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeister, der Amtsvorsteher; 
Verantwortlich für den außeramtlichen Teil und den Anzeigenteil: H.-J. Groß, Ge-
schäftsführer, 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der
auch verantwortlich ist. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisli-
ste.. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse
kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehen-
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sen. Das Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft wird kostenlos an alle erreichbaren Haus-
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Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.



Nr. 08/2009 – 5 – Sternberger Seenlandschaft

Zahnärztlicher Notdienst

Der diensthabende Zahnarzt wird Ihnen unter der Telefonnum-
mer 038483/31567 mitgeteilt. Notdienstsprechstunde ist täglich
zwischen 10.00 und 11.00 Uhr.

Kreisstellenvorsitzender Dr. MSc. R. Möbius

LEADER-Region 
Warnow-Elde-Land

Was bisher geschah ...

Hintergründe 
Die LEADER-Region „Warnow-Elde-Land“, deckungsgleich mit
dem Gebiet des Landkreises Parchim, ist eine von 13 Regionen
in M-V, die Fördermittel der Europäischen Union für Projekte zur
Stärkung des ländlichen Raumes erhalten. Das Besondere an
der LEADER-Förderung ist die Möglichkeit zur Selbstbestim-
mung. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Warnow-Elde-Land, be-
stehend aus insgesamt 32 öffentlichen sowie Wirtschafts- und
Sozialpartnern der Region, hat eine Entwicklungsstrategie erar-
beitet, die bis 2013 umgesetzt wird. Um die zentralen Entwick-
lungsziele dieser Strategie zu erreichen, erfolgt die thematische
Konzentration von Maßnahmen auf drei Handlungsfelder: Touris-
mus und Naherholung, natürliches und kulturelles Erbe sowie
Daseinsvorsorge. Letzteres beinhaltet die Sicherstellung des Zu-
gangs zu Einrichtungen der sozialen und der Versorgungsinfra-
struktur insbesondere unter den Aspekten des demografischen
Wandels. Unterstützt wird die LAG bei ihrer Arbeit durch ein Re-
gionalmanagement, dessen Arbeitsschwerpunkte vor allem die
Projektberatung, Betreuung von Projektträgern und deren Unter-
stützung bei der Antragstellung umfasst.

Erste Erfolge in 2008
Im Jahr 2008 konnten dreizehn Pro-
jekte umgesetzt werden. Mit den Maß-
nahmen wurde ein Gesamtvolumen
von 724.031,58 EUR an Investitionen
in der Region getätigt und Fördermittel
in Höhe von 603.384,07 EUR gebunden. Nach Anzahl und Höhe
der bewilligten Zuwendungen lag der Schwerpunkt dabei im
Handlungsfeld „Tourismus und Naherholung“ (77 % der bewillig-
ten Zuschüsse).

Innerhalb dieses Handlungsfeldes wurden
verschiedene Leitprojekte umgesetzt, darun-
ter die „Integrierte, gebietsübergreifende
Entwicklung der Lewitz“. Zunächst wurde ei-
ne strategische Zielvorstellung, ein soge-
nanntes „Leitbild“, erarbeitet, um die Lewitz
zu einem attraktiven Tourismusgebiet zu ent-
wickeln. Einige der dabei definierten Maß-
nahmen wurden mit LEADER umgesetzt.
Dazu zählt die Verbesserung der Außendar-
stellung der Lewitz durch einen Image-Flyer,
der die Einheit und den Erlebniswert der Re-
gion in einem einheitlichen Design präsen-
tiert sowie die Entwicklung des „Lewitz-Rad-
rundweges“. Mit Hilfe von LEADER wurden
Lücken im Radwegenetz geschlossen, eine Streckenausschilde-
rung verwirklicht und eine Radwanderkarte erstellt. Weitere Akti-
vitäten zur Umsetzung des Leitbild-Prozesses sind für die kom-
menden Jahre geplant. Neue Wertschöpfungsmöglichkeiten
konnten so für die Lewitz erschlossen werden.
Die Umsetzung konzeptioneller Planungen und damit verbunden
die Schaffung von Arbeitsplätzen und Möglichkeiten zur Wert-
schöpfung entspricht dem Grundgedanken von LEADER. Fort-

setzung findet dieses Verfahren auch in anderen Teilregionen
des Landkreises, wie in den Naturparkregionen
Nossentiner/Schwinzer Heide und Sternberger Seenland, im
Bereich Ruhner Berge - Moostertal oder auch entlang der Mü-
ritz-Elde-Wasserstraße.
Auch im Bereich Daseinsvorsorge wurde die LAG Warnow-Elde-
Land aktiv. Das Projekt Mehrgenerationenhaus Lübz, welches
täglich von 60 bis 70 Kindern, Senioren, Rheuma-Kranken oder
sozial schwachen Bürgern besucht wird, wurde mit einer Förde-
rung von rund 120.000 € unterstützt. Haus und Anlage waren
zuvor für Menschen mit körperlichen Behinderungen schwer zu-
gänglich. Mit der Förderung konnte ein Umbau erfolgen.

Neuigkeiten in 2009
Im Jahr 2009 konnten bereits für 9 Projekte Zuwendungsbe-
scheide erteilt werden. Diese Maßnahmen befinden sich derzeit
im Umsetzungsprozess. Die Maßnahmen umfassen ein Ge-
samtvolumen von 670.000 €, wovon rund 450.000 € als Förder-
zuschüsse in die Region fließen. Unter anderem werden derzeit
ein Bootsanleger an der Elde im Stadtpark von Lübz, ein Wan-
derführer für die Region Crivitz sowie die Software für ein GPS-
gestütztes Besucherinformationssystem, den Naturpark Guide,
für den Naturpark Nossentiner Schwinzer Heide realisiert. Dar-
über hinaus werden in diesem Jahr auch private Projektträger
bzw. Vereine und Verbände bei der Umsetzung von regional be-
deutenden Projektideen unterstützt. Dazu gehören die Erweite-
rung und Sanierung der Kindertagesstätte und des angrenzen-
den Sinnesgartens in Sternberg sowie die Sanierung des
Gutshauses in Zachow.

Weitere Projektanträge für das Jahr 2009 werden derzeit noch
bearbeitet. Wir werden Sie in den folgenden Ausgaben über den
weiteren Umsetzungsprozess informieren und Ihnen ausgewähl-
te Projekte vorstellen.

Ihre Ideen sind gefragt!
Haben Sie Projektvorschläge, die der Umsetzung der Entwick-
lungsstrategie der LAG Warnow-Elde-Land dienen? Dann neh-
men Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten und unterstützen Sie
bei der Erstellung eines Förderantrages. Weitere Informationen
stehen unter: www.warnow-elde-land.de für Sie bereit.

Ihr Regionalmanagementteam

Torsten Mehlhorn Kristin Hormann
torsten.mehlhorn@lgmv.de kristin.hormann@lgmv.de
Tel.: 03866/404146 Tel. 03866/404196
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH



Sternberger Seenlandschaft – 6 – Nr. 08/2009

Information der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises
Parchim zum Betreiben von 
Kleinkläranlagen und Sammelgruben

Mit Beschluss des Landtages und durch Anweisung des Mini-
steriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V
wurden die unteren Wasserbehörden verpflichtet, alle Einleitun-
gen aus Kleinkläranlagen, die nicht den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen, anzupassen oder die Gewäs-
serbenutzungen bis spätestens 2013 einstellen zu lassen.

Die untere Wasserbehörde des Landkreises Parchim wird des-
halb durch Allgemeinverfügung festlegen, dass Grundstücksei-
gentümer, die keine gültige wasserrechtliche Erlaubnis nach
Landeswassergesetz besitzen, ihre Kleinkläranlage neu bauen
bzw. modernisieren müssen. Alternativ dazu kann der Grund-
stückseigentümer sich entscheiden, eine abflusslose Sammel-
grube zu betreiben.

Der Landkreis Parchim ändert damit seine bisherige Verwal-
tungspraxis, über Einzelanordnungen die Kleinkläranlagen aller
Grundstücke ortsweise anzupassen.
Die Regelungen der Allgemeinverfügung gelten ohne einzelne
Zustellung für alle Grundstückseigentümer, die keine gültige
wasserrechtliche Erlaubnis besitzen und Abwasser in ein Ober-
flächengewässer oder das Grundwasser einleiten.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Nut-
zungsgenehmigungen aus DDR-Zeiten durch die Allgemeinver-
fügung aufgehoben werden.
Um dem zu erwartenden großen Ansturm der Antragsteller mit
Anträgen auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis und
auf Fördermittel in der Abarbeitung gerecht werden zu können,
hat die untere Wasserbehörde das Gebiet des Landkreises ge-
teilt, sodass zwei Allgemeinverfügungen mit unterschiedlichen
Antragsfristen erlassen werden. Der Termin zur Einstellung der
Gewässerbenutzungen ist jedoch für alle gleich.
Die erste Allgemeinverfügung wird für das Gebiet der Ämter Cri-
vitz, Goldberg-Mildenitz, Sternberger Seenlandschaft, Parchimer
Umland, Plau am See und der Stadt Parchim am 11.09.2009 im
Landboten des Landkreises erscheinen.

Der Erlass der zweiten Allgemeinverfügung wird dann für die
restlichen Ämter im Frühjahr erfolgen.
Konkrete Erläuterungen zur Verfahrensweise erfolgen für die
Bürger mit Erlass der Allgemeinverfügung im Landboten am
11.09.2009.

Darauf hinweisen möchten wir, dass für alle Fördermittelanträge,
die bis zum 31. Dezember 2009 in der unteren Wasserbehörde
eingehen, die Förderhöhe wie folgt beträgt:

• bis zu 10 Einwohnerwerten (EW)
und zuwendungsfähigen 1.500 €
Ausgaben von mindestens 3.500 €

• bis zu 20 EW und zuwendungsfähigen
Ausgaben von 3.000 €
mindestens 7.000 €

• bis zu 50 EW und zuwendungsfähigen
Ausgaben von 4.000 €
mindestens 10.000 €

Bedingung für die höheren Fördersätze ist außerdem, dass die
Vorhaben bis zum 31.12.2011 durchgeführt und abgerechnet
sein müssen.
Fördermittelanträge, die nach dem 31.12.2009 in der unteren
Wasserbehörde eingehen, erhalten nach zurzeit geltender För-
dermittelrichtlinie nur noch die Hälfte der hier genannten Förder-
sätze. 

Die Ausschüsse in der Gemeinde Dabel 
haben sich konstituiert

Sowohl der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Soziales
als auch der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr,
Tourismus und Umwelt haben in dieser Woche ihre konstituie-
rende Sitzungen durchgeführt. 

In der ersten Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung
wurden die Kandidaten für die beiden Ausschüsse auf der
Grundlage einer gemeinsamen Zählliste der Wählergemein-
schaft, der Linken und der CDU gewählt. Für den Ausschuss
Schule, Jugend, Kultur und Soziales wurden dabei folgende Mit-
glieder in den Ausschuss gewählt:

Torsten Edlich, Ramona Rohde, Margitta Röse, Solveg Witt und
Frank Werner von der Wählergemeinschaft, Hans Diedrichs von
der CDU und Ellen Heinrich von den Linken. In der konstituie-
renden Sitzung wurde dann, unter Leitung des Bürgermeisters
Herbert Rohde, einstimmig Torsten Edlich zum Ausschussvorsit-
zenden gewählt,sowie Solveg Witt zur ersten Stellvertreterin und
Hans Diedrichs zum zweiten Stellvertreter. 

Nach der Wahl wurde gemeinsam darüber diskutiert, welche
Aufgaben durch den Ausschuss in der laufenden Legislaturperi-
ode vordringlich zu erfüllen sind. 
Es wurde schnell deutlich, dass nur über die Aufstellung eines
Arbeitsplanes organisiert werden kann, dass nichts aus den Au-
gen verloren wird. 
Themen dabei werden sein: Umsetzung des neuen Schulgeset-
zes, Vorbereitung der 50. Dorffestspiele, Kreisgebietsreform, 750
Jahre Dabel, Kinderbetreuung, Sportanlage, Haushaltsmittel als
auch die Schaffung eines sozial-kulturellen Zentrums in der Ge-
meinde Dabel. 

Für den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr,
Tourismus und Umwelt wurden durch die Gemeindevertreter fol-
gende Mitglieder gewählt: Bernd Brettschneider, Manfred Schlie-
he, Frank Hahn, Michael Kleimenhagen und Thomas Hiller, alle
von der Wählergemeinschaft Dabel. 
Es wurde einstimmig Bernd Brettschneider wiederum zum Vor-
sitzenden gewählt und ihm an die Seite wurden als erster Stell-
vertreter Michael Kleimenhagen und als zweiter Stellvertreter
Frank Hahn gestellt. 

Auch hier einigten sich die Vertreter darauf, dass in der näch-
sten Sitzung ein Arbeitsplan zu erstellen ist. Schnell einig wur-
den sich die Mitglieder darüber, dass mindestens drei- bis vier-
mal im Jahr schwerpunktmäßige Besichtigungen durch den
Ausschuss vor Ort in der Gemeinde erfolgen müssen, an denen
sich dann auch die betroffenen Einwohner beteiligen sollten. Ei-
nige Schwerpunktaufgaben wurden in der ersten Sitzung bereits
benannt: 
Straßenausbau im Fritz-Reuter-Weg, Vorbereitung Straßenaus-
bau am Ende der Wilhelm-Pieck-Straße, Straßenbeschilderung,
Pachtverträge für gemeindliche Flächen, Sportplatz an der Wal-
deslust, Bepflanzung brachliegender Flächen, Verkehrskonzept,
Abbruch alter Konsum, Verbesserung Dorfansicht, KFL Holzen-
dorf sowie sozial-kulturelles Zentrum.

Die Sitzungen der Ausschüsse sind natürlich öffentlich und die
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben, sodass jeder Ein-
wohner auch als Gast an den Sitzungen teilnehmen kann, um
so auch zu erleben, wie die Arbeit in den Ausschüssen erfolgt.

Michael Kleimenhagen
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Das Forstamt Güstrow 
informiert:

Gesetzliche Unfallversicherung für Waldbesitzer

Waldbesitzer sind kraft Gesetzes in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung pflichtversichert, sie müssen sich dort jedoch selbst
melden. Unfallversicherungsträger ist die Landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft (LBG). Die LBG möchte bislang ver-
säumte Meldungen aufholen: durch den Abgleich der Flächenin-
formationen der LBG mit Angaben aus dem Liegenschaftskata-
ster ist zu erwarten, dass versäumte Anmeldungen zutage
treten. Die LBG ist dann berechtigt, den ausstehenden Versi-
cherungsbeitrag rückwirkend einzufordern. Für den Waldbesit-
zer besteht bis Ende 2009 jedoch noch die Möglichkeit, sich
freiwillig über das Forstamt bei der LBG anzumelden. In diesen
Fällen wird von einer Einforderung ausstehender Versicherungs-
beiträge abgesehen und der Waldbesitzer beginnt mit dem Tag

seiner Anmeldung Beiträge zu zahlen. Der Beitrag errechnet
sich aus einem Grund- und einem Flächenwertbeitrag.
Eine Ausnahme besteht: Forstwirtschaftliche Unternehmer, die
ein Unternehmen bis zu einer Größe von 0,25 ha bewirtschaf-
ten, können sich auf Antrag unwiderruflich von der Versicherung
befreien lassen, dann erlischt aber auch der umfassende
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung für die betroffenen
Personen. Erhöht sich die Flächengröße wieder, so endet die
Befreiung von der Versicherung. Die Aufgaben und Leistungen
der LBG betreffen im Wesentlichen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten, Leistungen nach Eintritt eines Arbeitsunfalles oder
einer Berufskrankheit, Sicherstellung der Fortführung des land-
wirtschaftlichen Betriebes, Entschädigung des Versicherten
oder seiner Hinterbliebenen durch Geldleistungen.
Für weitere Informationen steht Ihnen im Forstamt Frau Kautz
unter der Telefonnummer 03843/8301116 zur Verfügung. Hier
sind auch die Meldeformulare für Waldbesitzer des Landes
Mecklenburg-Vorpommern erhältlich.

i. A. Jutta Kautz

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Kuhlen-Wendorf 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 50 KV M-V wird nach Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom 06.08.2009 folgende 1. Nachtragshaushaltssat-
zung erlassen:

§ 1 
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden:

erhöht vermindert und damit
um um der Gesamtbetrag des

Haushaltsplanes
einschl. der Nachträge
gegenüber nunmehr
bisher festge-

setzt auf
________________________________________________________

€ € € €
________________________________________________________
1. im Verwaltungs-

haushalt
die Einnahmen 40.400 - 720.100 760.500
die Ausgaben 40.400 - 720.100 760.500

2. im Vermögens-
haushalt
die Einnahmen 53.800 - 125.700 179.500
die Ausgaben 53.800 - 125.700 179.500

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag 

der Kredite von bisher 0,00 € (unverändert)
davon für Zwecke 
der Umschuldung von bisher 0,00 € (unverändert)

2. der Gesamtbetrag 
der Verpflichtungs-
ermächtigungen von bisher 0,00 € (unverändert)

3. der Höchstbetrag 
der Kassenkredite von bisher 70.000,00 € (unverändert)

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Steuerart gegenüber auf nunmehr
bisher v. H. v. H.

__________________________________________________
Grundsteuer A 250 unverändert
Grundsteuer B 300 unverändert
Gewerbesteuer 275 unverändert

Kuhlen-Wendorf, den 07.08.2009

Verfahrensvermerk
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) sind Verstöße gegen Verfah-
rens- und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten oder
aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, innerhalb eines
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung geltend zu ma-
chen. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von An-
zeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das
Haushaltsjahr 2009 der Gemeinde Kuhlen-Wendorf liegt in der
Zeit vom 24.08.2009 bis 23.09.2009 jeweils montags bis frei-
tags zu den bekannten Öffnungszeiten zur Einsichtnahme in der
Verwaltung der Stadt Sternberg, Am Markt 1, 19406 Sternberg,
Zimmer 34, aus.

Nutzungs- und Gebührenordnung 
der Gemeinde Kuhlen-Wendorf über 
die Benutzung des Gemeindehauses in Kuhlen 

§ 1
Nutzungsgrundsätze
(1) Die Ordnung regelt die Benutzung des Gemeindehauses
einschließlich Teeküche und Sanitäranlagen.
(2) Der Gemeindevertreterraum einschließlich Teeküche und
Sanitäranlagen dient:
a) als Sitzungsraum, für Sprechstunden und öffentliche Ver-

sammlungen
b) kulturellen, gewerblichen, gemeinnützigen Veranstaltungen

und Familienfeiern.
(3) Änderungen am bestehenden Zustand der Räume dürfen
nur mit Zustimmung der Gemeinde Kuhlen-Wendorf bzw. von ei-
nem mit der Ausübung des Hausrechtes Beauftragten vorge-
nommen werden und sind nach Beendigung der Veranstaltung
durch den Nutzer zu beseitigen.
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(4) Eigene Einrichtungsgegenstände darf der Nutzer nur mit vor-
heriger Genehmigung der Gemeinde verwenden bzw. in den
Räumen des Gemeindehauses lagern. Vorhandene Einrich-
tungsgegenstände darf der Nutzer ohne vorherige Genehmi-
gung der Gemeinde nicht aus den Räumen entfernen.

§ 2
Vergabe und Nutzung
(1) Die Vergabe erfolgt vorrangig an Vereine der Gemeinde und
Personen, welche in der Gemeinde wohnen.
(2) Eine Vergabe an andere als die in Absatz 1 genannten Dritte
für private, kulturelle, gewerbliche und gemeinnützige Veranstal-
tungen erfolgen auf einzelvertraglicher Grundlage mit Abschluss
eines Nutzungsvertrages.
(3) Die Vergabe erfolgt auf schriftlichen bzw. mündlichen Antrag
des Nutzers. Der Bürgermeister ist ermächtigt, einen entspre-
chenden Nutzungsvertrag für die Gemeinde abzuschließen.
(4) Die Nutzung der Räume ist nur bei Anwesenheit eines Ver-
antwortlichen gestattet. Dieser ist namentlich zu benennen und
muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(5) Der Nutzungsvertrag kann durch die Gemeinde insbesonde-
re aus folgenden wichtigen Gründen jederzeit ohne eine Einhal-
tung einer Kündigungsfrist aufgehoben werden:
1. gemeindeeigene Nutzung zur Absicherung gemeindlicher

Aufgaben wie z. B. ABM,
2. wenn die Räume für eine wichtige förderungswürdige bzw.

für eine vom Hauptausschuss bestätigte Nutzung benötigt
wird,

3. wenn eine andere als im Antrag und im Vertrag angegebene
Nutzung erfolgt,

4. wenn Verstöße gegen die Ordnung, den Inhalt des Nut-
zungsvertrages vorliegen,

5. wenn Gebühren nicht beglichen sind.
(6) Der Nutzer hat sich über den Inhalt der Nutzungsordnung
selbst zu informieren. Dieses ist durch Unterschrift des Nutzers
vor Nutzung zu bestätigen.

§ 3 
Nutzungsgebühren
(1) Gebührenschuldner ist der Nutzer der Räumlichkeiten des
Gemeindehauses.
(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
(3) Die Gebühren betragen: 
- für ortsansässige Vereine, Rentner, kostenlos 

Kindern und Jugendgruppen
- für auswärtige Vereine, Betriebe, 7,50 S/je 
Verbände, Private sowie angefangene andere Nutzer Zeitstunde
(4) Für Veranstaltungen mit gewerblichen Charakter oder Veran-
staltungen, die auf Zugewinn ausgerichtet sind, wird zusätzlich
eine Benutzungsgebühr in Höhe von 25,00 € erhoben.
(5) Mit der Gebühr sind die üblichen Kosten für die Abnutzung,
Heizung und Beleuchtung der benutzten Räume sowie den da-
zugehörigen Verkehrsflächen abgegolten.
(6) Die im Absatz 3 und 4 genannten Gebühren sind spätestens
am Tag der Nutzung auf folgendes Konto der Stadt Sternberg
unter Angabe des Nutzungszwecks „Gemeindehaus Kuhlen“
einzuzahlen:
Geldinstitut: Sparkasse Parchim-Lübz
Konto-Nr.: 1400001052 
BLZ: 14051362
(7) Auf die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung sei hiermit ver-
wiesen.

§ 4 
Betrieb/Sicherheitsvorschriften
(1) Die Gebäudeaußentüren sind nach dem Betreten und nach
dem Verlassen des Gebäudes zu schließen.

(2) Der Nutzer hat sich über Zugangswege und Notausgänge
kundig zu machen.
(3) Das Hantieren mit offenem Feuer und Rauchen ist im Ge-
meindehaus untersagt.
(4) Der Ausschank und der Genuss von alkoholischen Geträn-
ken ist nicht gestattet. Ausnahmen sind auf Antrag des Nutzers
durch die Gemeinde zulässig.
(5) Das Mitbringen von Hunden und anderen Tieren ist nicht ge-
stattet.
(6) Eine Überbelegung der Räume über die vorhandenen Sitz-
möglichkeiten ist nicht zulässig.
(7) Der jeweilige Verantwortliche verlässt als letzter die Räume,
nachdem er sich davon überzeugt hat, dass sich alle Räume
wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Die Be-
leuchtung ist auszuschalten und die Heizung auf Stufe II zurück-
zustellen. Festgestellte Mängel sind unverzüglich dem Bürger-
meister anzuzeigen.

§ 5
Reinigung
Die Reinigung der benutzten Räume, des Inventars und der Au-
ßenanlagen obliegt dem Nutzer. Die Reinigung hat bis zur Rück-
gabe des Mietobjektes zu erfolgen. Werden die überlassenen
Räumlichkeiten über das übliche Maß hinaus verschmutzt, trägt
der Nutzer die für die Reinigung der verschmutzten Flächen ent-
stehenden Kosten.

§ 6
Überlassung an Dritte
Die ganze oder teilweise Übertragung oder Überlassung von
Rechten aus dem zu schließenden Nutzungsvertrag an Dritte ist
unzulässig.

§ 7 
Haus- und Betretungsrecht
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, das überlassene Vertragsobjekt
jederzeit zu betreten und zu besichtigen, um sich von der ver-
tragsgemäßen Nutzung und der Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtungen durch den Nutzer zu überzeugen.
(2) Bei Verstößen gegen die beantragte Nutzung und Zuwider-
handlungen gegen die vereinbarte Nutzung, hat die Gemeinde
das Recht, die Veranstaltung abzubrechen, eine getroffene Ver-
einbarung aufzulösen und eine spätere Vergabe an diesen An-
tragsteller zu verweigern.
(3) Die jeweils benannten Verantwortlichen müssen generell
volljährig sein.

§ 8 
Haftung und Schadenersatz
(1) Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf überlässt dem Nutzer die
Räumlichkeiten in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die Be-
nutzung geschieht auf eigene Gefahr des Nutzers. Der Nutzer ist
verpflichtet, die Räume und Einrichtungen vor der Benutzung
auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten
Zweck zu prüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Ein-
richtungen und Räume nicht benutzt werden.
(2) Der Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume und
der Zugänge zu den Räumen durch den Nutzer, seine Beschäf-
tigten, Mitglieder, Besucher oder Dritte entstehen.
(3) Der Nutzer stellt die Gemeinde Kuhlen-Wendorf von allen
Schadensersatzansprüchen frei, die ihm, seinen Besuchern,
Beschäftigten, Mitgliedern oder Dritten im Zusammenhang mit
der Benutzung der überlassenen Räume, der Einrichtungen und
der Zugänge zu den Räumen entstehen.
(4) Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Gemeinde
Kuhlen-Wendorf als Grundstückseigentümerin für den sicheren
Bauzustand von Gebäuden nach § 836 BGB unberührt.
(5) Für eingebrachte Gegenstände des Nutzers, seiner Mitarbei-
ter und Beauftragten sowie der Besucher der Veranstaltung
übernimmt die Gemeinde Kuhlen-Wendorf keine Haftung.
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(6) Bei öffentlichen Veranstaltungen hat der Nutzer eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung vor Beginn der Nutzung der Ge-
meinde nachzuweisen.

§ 9
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
(1) Diese Ordnung tritt zum 01.09.2009 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung der Gemeinde Kuhlen über
die Benutzung des Gemeindehauses Kuhlen vom 23.03.1999,
die Satzung der Gemeinde Kuhlen über die Erhebung von Ge-
bühren zur Überlassung von Räumlichkeiten im Gemeindehaus
in Kuhlen vom 23.03.1999 sowie die 1. Satzung zur Änderung
der Satzung Über die Erhebung von Gebühren zur Überlassung
von Räumlichkeiten im Gemeindehaus in Kuhlen vom
04.09.2000 außer Kraft.

Kuhlen-Wendorf, d. 07.08.2009

Gemeinde Kuhlen-Wendorf
der Bürgermeister

Bekanntmachung 
der Gemeinde Kuhlen-Wendorf

zum B-Plan Nr. 5 „Reithalle Schloss Wendorf“ 
der Gemeinde Kuhlen-Wendorf, gemäß § 10 Abs. 3
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414, einschließlich aller am Tage 
der Bekanntmachung geltenden rechtsgültigen 
Änderungen).

Der B-Plan Nr. 5 „Reithalle Schloss Wendorf“ der Gemeinde
Kuhlen-Wendorf, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Text
(Teil B), wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kuh-
len-Wendorf am 26.02.2009 als Satzung beschlossen. Die Be-
gründung wurde gebilligt. 

Die Genehmigung des Bebauungsplans Nr. 5 „Reithalle
Schloss Wendorf“ durch den Landrat des Landkreises Par-
chim wurde mit Schreiben vom 23.03.2009 erteilt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der B-Plan Nr. 5 „Reithalle
Schloss Wendorf“ der Gemeinde Kuhlen-Wendorf in Kraft. 
Jedermann kann den B-Plan und die Begründung dazu ab die-
sem Tag im Amtsgebäude des Amtes Sternberger Seenland-
schaft, Bauverwaltung, Am Markt 3, 19406 Sternberg, während
der Dienststunden einsehen und Auskunft über den Inhalt ver-
langen. Eine Verletzung der im § 214 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb von einem Jahr nach der Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde Kuhlen-Wendorf geltend gemacht
worden ist. Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von zwei Jahren seit der Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde Kuhlen-Wendorf geltend
gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1
und 2 BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2, sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
enthalten oder aufgrund dieser Kommunalverfassung erlassen
worden sind, ist nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung unbeachtlich, wenn der Verstoß nicht innerhalb der
Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber
der Gemeinde Kuhlen-Wendorf geltend gemacht wird. Eine Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften kann stets geltend gemacht werden (§ 5 Abs. 5
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern).

Kuhlen-Wendorf, den 02.08.2009 

(Siegel)

gez. Toparkus
Bürgermeister

Amt für Landwirtschaft
Parchim
Flurneuordnungsbehörde
AZ: 5433.3-5-60-0023

Ausfertigung

Offentliche  Bekanntmachung

Ladung zur Wahl des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft

Durch Beschluss vom 13.05.2009 des Amtes für Landwirtschaft
Parchim als Flurneuordnungsbehörde ist das Flurneuordnungs-
verfahren „Brüel - Golchener Weg“, Landkreis Parchim, ange-
ordnet worden.
Das Flurneuordnungsgebiet umfasst folgende Flurstücke der
Stadt Brüel:

Die Eigentümer und die Erbbauberechtigten (Teilnehmer) der
zum Flurneuordnungsgebiet gehörenden Grundstücke werden
hiermit gemäß § 21 des Flurbereinigungsgesetzes in der Fas-
sung vom 16.03.1976 (BGBI. 1 S. 546) zum Termin der Wahl
des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft
am: Dienstag, den 29. September 2009 um: 19.00 Uhr
in das Bürgerhaus, Sitzungssaal
August-Bebel-Straße 1, 19412 Brüel
eingeladen.
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Teilnehmer, die an der Wahrnehmung des Termins verhindert
sind, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Vollmachtsvordrucke können beim Amt für Landwirtschaft
Parchim angefordert werden. Die Mitglieder des Vorstandes wer-
den von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder den
Bevollmächtigten gewählt. Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtig-
te hat eine Stimme, gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein
Teilnehmer.

Parchim, 10. August 2009

lm Auftrag
gez. A. Winkelmann (LS)

Ausfertigungsvermerk:
Die Ausfertigung stimmt mit der Urschrift überein und wurde
zum Zwecke der Bekanntgabeerstellt.

Parchim, 10.08.2009

Öffentliche Bekanntmachung

Hiermit lade ich zur 2. ordentlichen Sitzung der Gemeindevertre-
tung Weitendorf am
Donnerstag, dem 17.09.2009 um 19.00 Uhr
im Gemeindehaus Weitendorf  ein.

Tagesordnung:

I - Öffentlicher Teil
1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2 Bestätigung der Tagesordnung
3 Billigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 08.07.2009
4 Bericht des Bürgermeisters mit anschließender Einwohner-

und Gemeindevertreterfragestunde
5 Beratung von Beschlussvorlagen
5.1 Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Weitendorf
6 Wahl der Mitglieder in den Haupt- und Finanzausschuss
7 Wahl der Mitglieder in den Ausschuss für Gemeindeentwick-

lung, Bau, Verkehr, Fremdenverkehr und Umwelt
8 Wahl der Mitglieder in den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport,

Jugend, Senioren und Soziales
9 Sonstiges

II - Nichtöffentlicher Teil

gez. Knoll
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung

für die Bundestagswahl in den Gemeinden
des Amtes Sternberger Seenlandschaft

Am Sonntag, dem 27. September 2009, finden in der Bundesre-
publik Deutschland die Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag
statt.
Die Wahlen dauern einheitlich von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Folgende Wahlbezirke mit den dazugehörigen Wahllokalen wer-
den in den Gemeinden des Amtes Sternberger Seenlandschaft
eingerichtet:

Wahlbezirk Wahllokal
__________________________________________________
Blankenberg Gemeindehaus in Blankenberg, 

Dorfstraße
Borkow Gemeindehaus in Borkow, 

Am Bahnhof
Brüel I Regionale Schule, Atrium
Brüel II Bürgerhaus August-Bebel-Straße
Dabel Begegnungstreff Wilhelm-Pieck-Straße
Hohen Pritz Dorfgemeinschaftshaus in Hohen 

Pritz, Fritz-Reuter-Str.
Kobrow: Feuerwehrgerätehaus Kobrow I, 

Lindenallee
Kuhlen-Wendorf Gemeindehaus Kuhlen, Dorfstraße
Langen Jarchow Sportplatzgebäude Langen Jarchow 
Mustin Gemeindehaus Mustin, Kastanienallee
Sternberg I Rathaussaal links, Am Markt
Sternberg II Rathaussaal rechts, Am Markt
Sternberg III Kita Finkenkamp
Sternberg IV Aula des Gymnasiums, Seestraße
Sternberg V Landwirtschaftsgesellschaft 

Groß Raden, Dorfstraße
Sternberg VI Gemeinderaum Pastin, Dorfstraße
Sternberg VII Sportlerheim Groß Görnow, 

Warnowstraße
Weitendorf Gemeindehaus Weitendorf, 

Sternberger Straße
Witzin Gemeindezentrum, Gartensteig
Zahrensdorf Landwirtschaftsgesell. Zahrensdorf, 

Hauptstraße.

In den Wahlbenachrichtigungen, die bis 06. September 2009 zu-
gestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Jeder Wahlbe-
rechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Sie haben
sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszu-
weisen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben
werden.
Gewählt wird mit amtlichen weißen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält bei Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehän-
digt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen

der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe der Partei und sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen au-
ßerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien und sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe  nicht erkennbar ist. Ein Blinder oder sehbehin-
derter Wähler kann sich im Wahlraum zur Kennzeichnung des
Stimmzettels einer Wahlschablone bedienen. 
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Die Wahlschablone ist vom Wahlberechtigten für die Stimmab-
gabe persönlich mitzubringen. Wahlschablonen erhalten Blinde
oder sehbehinderte Wähler in der Landesgeschäftsstelle des
Blinden- und Sehbehindertenvereins Mecklenburg-Vorpommern
e. V. in 18106 Rostock, Henrik-Ibsen-Str. 20 (Telefon:
0381/778980).
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das oh-
ne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. Während
der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der
Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem
Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton,
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten 
(§ 32 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes). Wähler, die einen Wahl-
schein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der
Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der
Gemeindewahlbehörde für die Bundestagswahl einen amtlichen
weißen Stimmzettel, einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden. Jeder Wahlberechtigte kann
das Wahlrecht für die Bundestagswahl nach § 14 Abs. 4 des
Bundeswahlgesetzes nur einmal und nur persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Sternberg, den 17. August 2009

gez. Quandt
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 27.05.2009 -15 K 45/08 -

Zur Aufhebung der Gemeinschaft soll am
Dienstag, dem 17.11.2009, 9.15 Uhr
im Gerichtsgebäude, Raum 340, Moltkeplatz 2, 19370 Parchim
das im Grundbuch von Brüel, Blatt 668
eingetragene Grundstück versteigert werden:
Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1
Gemarkung Brüel, Flur 6, Flurstück 24, Gebäude- und Frei-
fläche, August-Bebel-Str. 10, groß 1.591 qm.
Es handelt sich um ein massives, zweigeschossiges Stadthaus
mit Anbau und Dachterrasse, Nebengebäuden und Doppelgara-
ge in 19412 Brüel, Angust-Bebel-Str. 10.
Wohnhaus:
Bj: ca. 1900, umfangreiche Sanierung/Modernisierung 1998
nicht unterkellert, mit ausgebautem DG und Gauben, 2 Wohn-
einheiten (EG: 2 Zi-Whg. und OG + DG: 5-Zi-Whg.) 
Wfl.:
2-Zi-Whg.: - ca. 61 qm (2 Zi, Bad, Flur, Abstellraum,

Küche mit Einbauküche)
5-Zi-Whg.: - ca. 176 qm (OG: Wohnzi., Küche, Gästezi.,

Gäste-WC, Heizungsraum, Flur, DG: 
Schlafzi., 2 Kinderzi., Bad mit Sauna, Flur)

- besondere Einrichtungen: Einbauküche,
Einbauschränke im Vorflur, Kaminanlage,
Sauna

Anbau mit Dachterrasse:
Bj.: ca. 1920, Sanierung 1998
EG: 2 Lagerräume mit Dusche und WC,
OG: Dachterrasse mit Geländer und Wendeltreppe

Lagergebäude:
Bj. 1960, massiv, Maße: 5 m x 3 m, 2,50 hoch
Gartenhaus:
Bj. 1960, massiv, Maße: 5 m x 4 m mit überdachter Terrassse,
2,50 hoch

Doppelgarage:
Bj. 1960, massiv, Maße: 6,50 m x 6 m, 2,50 hoch

Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 183.000,00 EUR
(einschließlich 5.000,00 EUR für mögliches Zubehör)

Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu lei-
sten.

Bekanntmachung des Amtsgerichts Parchim
vom 21.07.2009

14 K 63/07

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
Montag, dem 12.10.2009, 09.15 Uhr
im Gerichtsgebäude, 2. OG, Raum 340 (Saal 6), Moltkeplatz 2,
19370 Parchim, das im Grundbuch von Sternberg, Blatt 2523
eingetragene Grundstück versteigert werden:
Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1
Gemarkung Sternberg, Flur 23, Flurstücke 127/1, 127/2, Pasti-
ner Straße 23, Gebäudefläche, insgesamt 320 qm groß.

Es handelt sich um ein Wohn- und Geschäftshaus in 19406
Sternberg, Pastiner Str. 23, Bj. ca. 1900, 1994/95 saniert, eine
Gewerbeeinheit (56 qm Nfl.), 2 Wohnungen (50 qm und 58 qm
Wfl.), Gewerbeeinheit und eine Wohnung sind nicht in sich ab-
geschlossen; Nebengebäude.

Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 100.400,00 EUR
In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus Gründen des
§ 85a ZVG versagt worden.
Auf Antrag ist Sicherheit i. H. v. 10 % des Verkehrswertes zu lei-
sten. Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausge-
schlossen.

STADT STERNBERG
staatlich anerkannter Erholungsort
DER BÜRGERMEISTER
19406 Sternberg 
Am Markt 1
Fernruf: 03847/4445-0 
Telefax: 03847/444513

Sportstättenordnung

für die Benutzung des Stadions am See 

1. Widmungszweck der Sportstätte „Stadion am See”
1.1. Die Sportstätte „Stadion am See” dient

a) dem lehrplanmäßigen Sportunterricht an den in
der Stadt Sternberg vorhandenen Schulen
und

b) dem Sternberger Vereinssport für die Durchfüh-
rung des Übungs- und Wettkampfbetriebs, soweit
schulische Belange nicht beeinträchtigt werden.
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1.2. Die Sportstätte „Stadion am See” kann auch für kulturelle
sowie für gemeinnützige Veranstaltungen benutzt wer-
den, soweit dies auf Grund der Beschaffenheit des Stadi-
ons möglich ist und die Stadtvertretung der Stadt Stern-
berg bzw. der Bürgermeister als Träger oder Schirmherr
der Veranstaltung auftreten.

1.3. Parteipolitische Veranstaltungen sind in der Sportstätte
„Stadion am See” nicht zugelassen.

2. Vergabe
2.1. Die Sportstätte „Stadion am See” wird für außerschuli-

sche Veranstaltungen vorrangig Sternberger gemeinnüt-
zigen Sportvereinen, die Mitglied in einem anerkannten
Sportverband des DOSB sind, zur Ausübung der von die-
sen betriebenen Sportart(en) für den Übungs- und Wett-
kampfbetrieb überlassen.

2.2. Die Sportstätte „Stadion am See” kann für sportliche Ver-
anstaltungen und Wettkämpfe an überörtlichen Mitglie-
dersportverbänden des DOSB zur Verfügung gestellt
werden, wenn ein Sternberger Sportverein nach 2. Ziff.
2.1. als Ausrichter der Veranstaltung auftritt.

2.3. Zur Nutzung der Sportstätte „Stadion am See” können
zwischen ortsansässigen gemeinnützigen Sportvereinen
nach 2. Ziff. 2.1. und der Stadt Sternberg langfristige Ver-
einbarungen abgeschlossen werden.

2.4. Die Überlassung der Sportstätte „Stadion am See” für
sonstige außerschulische Veranstaltungen erfolgt nur
dann, wenn die Sternberger Stadtvertretung bzw. der
Bürgermeister als Träger oder Schirmhrrn auftritt.

3. Antrag, Genehmigungserteilung und Umfang der Ge-
nehmigung

3.1. Die längerfristigen Nutzungszeiten für den Trainings-,
Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine sowie dem
Schulsport sind spätestens bis zum 01.07. eines Jahres
beim Amt der Schule - Jugend- und Sport zu beantragen.
Der Sportstättenbelegungsplan gilt jeweils vom 1. Sep-
tember bis 31. August des Folgejahres.

3.2. Die Genehmigung von Einzelveranstaltungen und die
Nutzung in den Ferien im sportlichen und schulischen
Bereich sowie die Sondernutzung ist rechtzeitig, späte-
stens zwei Wochen vor der geplanten Nutzung beim Amt
für Schule, Kultur und Sport zu beantragen. In Abstim-
mung mit dem Platzwart wird über den Antrag entschie-
den.
Einzelpersonen und Kinderspielgruppen kann die Benut-
zung vom Platzwart gestattet werden.

3.3. GenehmigungsverfahrenDie Genehmigung wird für
Übungszwecke und sportliche Veranstaltungen der Schu-
len und Vereine schriftlich in Form eines Nutzungsvertra-
ges erteilt. Für die Vergabe der Sportanlagen ist das Amt
für Schule, Kultur und Sport zuständig.
Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Übungs-
stätte oder einer bestimmen Benutzungszeit besteht
nicht. Eine Überlassung der Sportanlage an andere ohne
schriftliche Zustimmung des Amtes für Schule, Kultur und
Sport ist nicht zulässig.

3.4. Umfang und Genehmigung
Die Genehmigung gestattet die Benutzung der Sportan-
lage nur in dem angegebenen Umfang, insbesondere
hinsichtlich des Benutzungszwecks und der Zeit.
Nutzungsänderungen sind zu beantragen.
Die Erlaubnis kann unter Auflagen erteilt werden. Soll ei-
ne erlaubte Veranstaltung nicht durchgeführt werden,
sind das Amt für Schule, Kultur und Sport und der
Platz/Hallenwart bzw. Hausmeister unverzüglich zu be-
nachrichtigen.

3.5. Das Benutzungsverhältnis zwischen dem jeweiligen Ver-
anstalter und der Stadt Sternberg wird durch einen pri-
vatrechtlichen Vertrag geregelt.

4. Benutzungszeiten
4.1. Die Sportstätte steht für außerschulische Veranstaltun-

gen in der Regel bis 20.00 Uhr zur Verfügung.

4.2. Während der Ferien der öffentlichen Schulen kann die
Benutzung der Sportstätte insbesondere im Falle größe-
rer Werterhaltungsmaßnahmen nicht beansprucht wer-
den.

4.3. Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2
kann das Amt für Schule, Kultur und Sport im Einzelfall
nach pflichtgemäßen Ermessen zulassen.

4.4. In die genehmigte Benutzungszeit ist die Zeit für Aufräu-
men, Waschen, Duschen und Umkleiden eingeschlos-
sen. Die jeweilige Veranstaltung ist deshalb rechtzeitig zu
beenden, dass die Sportstätte mit dem Ablauf der Benut-
zungszeit von dem Veranstalter und den Veranstaltungs-
teilnehmem sowie Zuschauern (nachfolgend einheitlich
Benutzer) geräumt ist.

5. Widerruf der Genehmigung und Ausschluss von Be-
nutzern und Besuchern

5.1. Widerruf der Genehmigung
Die Genehmigung kann durch das Amt für Schule, Kultur
und Sport widerrufen werden, wenn:
- öffentliche Interessen oder wichtige andere Grün-

de eine Änderung des Benutzungsplanes erfor-
dern insbesondere, wenn Arbeiten an der Sport-
anlage auszuführen sind,

- durch die Benutzung oder durch Witterungsein-
flüsse eine Beschädigung der Sportanlage oder
Unfallgefahr für die Benutzer oder Besucher zu
erwarten ist;

- vorsätzlich oder grobfahrlässig gegen diese Ord-
nung verstoßen wird;

- der Inhaber der Erlaubnis die Sportstätte andere
Interessen überlässt oder

- der Übungsbetrieb oder die Veranstaltung nicht
ordnungsgemäß oder bei unzureichender Beteili-
gung durchgeführt wird.

5.2. Ausschluss von Benutzern/Besuchern
Bei übermäßigem Besuch des Übungsbetriebes/der Ver-
anstaltung kann die Zulassung weiterer Benutzer/Besu-
cher vorübergehend nicht gestattet werden. Ein An-
spruch auf Zuteilung einer anderen Sportanlage besteht
nicht.

6. Benutzungsumfang
6.1. Die Überlassung der Sportstätte schließt die Benut-

zungsmöglichkeit der Räumlichkeiten des FC „Aufbau”
Sternberg und des 1. LAV Sternberg nicht mit ein. Für die
Nutzung dieser Räumlichkeiten sind im Einvernehmen
mit dem Amt für Schule, Jugend und Sport gesonderte
Vereinbarungen zu treffen.

6.2. Änderungen am bestehenden Zustand der Sportstätte
dürfen nur mit Zustimmung des Amtes für Schule, Kultur
und Sport bzw. des von diesem mit der Ausübung des
Hausrechts Beauftragten vorgenommen werden und sind
nach Beendigung der Veranstaltung zu beseitigen.

6.3. Eigene Sportgeräte oder Einrichtungsgegenstände darf
der Veranstalter nur mit Genehmigung des Amtes für
Schule, Kultur und Sport auf bzw. in der Sportstätte ver-
wenden.

7. Allgemeine Ordnungsgrundsätze
7.1. Jeder ist verpflichtet, die Brandschutz- und Sicherheits-

bestimmungen einzuhalten sowie Ordnung und Sauber-
keit zu wahren.

7.2. Bei Beginn und Durchführung von Übungsstunden sowie
bei Veranstaltungen muss ein verantwortlicher Leiter an-
wesend sein. Ihm obliegt deren ordnungsgemäße Durch-
führung.

7.3. Spiel- und Sportgeräte können vom Platzwart ausgelie-
hen werden. Sie sind unmittelbar nach der Benutzung zu-
rückzugeben und an die dafür vorgesehenen Plätze zu-
rückzubringen.
Für Verlust oder Beschädigung haftet der Entleiher.
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7.4. Musikübertragungen oder -aufführungen sind vom Veran-
stalter bei der GEMA anzumelden. Die Lautstärke ist auf
ein Mindestmaß zu begrenzen.

7.5. Sportflächen dürfen nur in Sportbekleidung betreten wer-
den. Leichtathletikanlagen dürfen nur in Turn- oder Lauf-
schuhen betreten werden.

7.6. Der Verzehr von Alkohol auf der Sportstätte ist grund-
sätzlich nicht gestattet.

7.7. Die Anlagen, Einrichtungen und Geräte sind pfleglich zu
behandelt. Durch Benutzung entstandene Schäden sind
unverzüglich dem Platzwart zu melden bzw. im Kontroll-
buch einzutragen und vom Benutzer im Falle der schuld-
haften Schadensverursachung zu ersetzen.

7.8. Der für die Veranstaltung erforderliche Aufbau der Geräte
und sonstigen Einrichtungen obliegt dem Veranstalter.
Der Veranstalter hat ausreichenden Ordnungsdienst zu
stellen und ist für den reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung verantwortlich. Er hat für einen ausreichenden
Sanitäterdienst zu sorgen und einen Sportarzt zu ver-
pflichten, wenn dies bei der Ausübung einer bestimmten
Sportart vom zuständigen Fachverband üblicherweise
gefordert wird.

7.9. Kraftfahrzeuge dürfen auf Grundstücken und Sportanla-
gen nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen, Fahr-
räder nur in den dafür bestimmten Räumen oder Stän-
dern abgestellt werden.
Ausnahmen sind genehmigungspflichtig.

7.10. Die Benutzung der Sportanlagen geschieht auf eigene
Gefahr und in alleiniger Verantwortung der Nutzer.
Die Stadt Sternberg wird von Ersatzansprüchen freige-
stellt, die von den Benutzungsberechtigten oder Dritter,
insbesondere wegen Körperschaden, Sachschaden oder
wegen des Verlustes von Sachen geltend gemacht wer-
den.

8. Ordnung innerhalb der Sportanlagen
8.1. Die Leichtathletikanlagen sind nach Gebrauch ordnungs-

gemäß durch den Benutzer wieder herzurichten.
8.2. Die Übungen oder Veranstaltungen müssen bei Anbruch

der Dunkelheit beendet werden, es sei denn, dass die
Anlage eine geeignete Beleuchtungseinrichtung besitzt.
Nach 20.00 Uhr besteht ein Nutzungsverbot für die Anla-
ge. Ausnahmen kann das Amt für Schule, Kultur und
Sport im Einzelfall nach pflichtgemäßen Ermessen zulas-
sen.

8.3. Die Trainingsbeleuchtungsanlagen sind nur zu den in den
Benutzungsplänen und Einzelgenehmigungen angege-
benen Zeiten einzuschalten, wenn die Sichtverhältnisse
dieses erfordern.

8.4. Das Mitbringen von Hunden und anderen Haustieren auf
Sportflächen ist nicht gestattet.

8.5. Bestehende Platz- und Hausordnungen sind einzuhalten.
9. Werbung und Verkauf
9.1. Wirtschaftswerbung, Verkauf von Waren und Ausschank

von Getränken sind nur mit schriftlicher, vorher einzuho-
lender Zustimmung des Amtes für Schule, Kultur und
Sport zulässig.
Voraussetzung für eine solche Genehmigung ist, dass
sämtliche sonst vorgeschriebenen Erlaubnisse oder Ge-
nehmigungen bereits erteilt worden sind. Glasflaschen
und Gläser dürfen nicht auf die Anlagen mitgenommen
werden.

10. Kunststoff—Decken (Tartanbeläge)
a) Es dürfen nur die für die Sportdisziplin entspre-

chende Sportschuhe verwendet werden.
Dazu gehören Turn- bzw. Laufschuhe ohne Nok-
ken.
Spikes oder Dreikantelemente dürfen nicht länger
als 6 mm sein. Sportschuhe mit 9-mm-Spikes dür-
fen nur in Ausnahmefällen zugelassen werden, so
z. B. für den Stabhochsprung.

b) Eine andersartige Nutzung der Sportflächen als
die dafür vorgesehenen Sportarten, wie z. B, Be-
fahren mit Fahrrädern, Inline-Skatern usw. wie z.
B. Befahren mit nicht dafür vorgesehenen Fahr-
zeugen usw. 
sind verboten und zu unterbinden.

c) Im Winter können die Flächen durch Schneeräu-
mung nutzbar gemacht werden. Dabei ist darauf
zu achten, dass die Deckenoberfläche nicht durch
scharfe Kanten o. a. beschädigt wird. Möglichst
Schneeschieber aus Holz verwenden.

d) Schwer lösliche Markierungen dürfen nicht auf
den Kunststoffbelag aufgebracht werden. Andere
Markierungen bedürfen der Zustimmung des
Platzwartes.

e) Das Befahren der Kunststoffdecken darf nur in
Ausnahmefällen (Wartung o. a.) mil Pflegefahr-
zeugen von max. 1,5 t Gesamtgewicht, Radlast
max. 0,4 t erfolgen. Zugelassen sind nur Luftreifen
ohne scharfe Profile. Ruckartiges Anfahren und
scharfes Bremsen ist untersagt.

f) Öltropfstellen sind unbedingt zu vermeiden, da
der Belag dadurch unansehnlich wird. Durch Öl
kann der Belag, besonders aber auch die bitumi-
nöse gebundene Unterschicht, Schaden nehmen.

11. Kunststoffrasenflächen
a) Zur Benutzung ist geeignetes Schuhwerk für Fuß-

ball, Hockey, Faustball, Baseball, American Foot-
ball etc., zu verwenden.

b) Prinzipiell sind beim Bespielen des Kunstrasen-
platzes Stollenschuhe ausgeschlossen.
Erlaubt sind nur folgende Schuhtypen; 
a) Nockenschuhe mit fest in der Sohle

integrierten Stollen
b) Multinoppenschuhe (gebräuchliche

Ausführung)
c) Turnschuhe, Laufschuhe

12. Naturrasenspielfeld
a) Die Nutzung des Naturrasenspielfeldes ist grund-

sätzlich nur für Ballspielsportarten (Fußball,
Handball) für Wurfdisziplinen der Leichtathletik zu-
lässig, deren Vereine sich im Wettkampfbetrieb
befinden.
Die Nutzung durch den Freizeitsport bedarf einer
Genehmigung. Der Naturrasen soll höchstens 25
Std. monatlich genutzt werden

b) Ausnahmen bilden genehmigte Veranstaltungen.
c) In Abhängigkeit vom Zustand des Rasens ist in

der Zeit zwischen Juni und August der Platz für
mindestens 4 Wochen zusammenhängend zu
sperren. Über Ausnahmen entscheidet das Schul-
amt in Abstimmung mit dem Platzwart.

13. Leichtathletikanlagen
a) Die Benutzung der Stabhoch- und Hochsprungan-

lagen bzw. deren Matten ist bei Regen verboten.
b) Das Betreten der Regenplanen (Matten für Hoch-

und Stabhochsprung) ist verboten
c) Die Benutzung der Plastilinstreifen beim Weit-

sprung ist nur bei Wettkämpfen gestattet.
d) Die Anlaufbahnen für die Weitsprunggrube sind

nach jeder Benutzung (Trainingseinheit, Schul-
stunde) vom Nutzer der Anlage zu reinigen.

e) Die Bereitstellung von Besen und Harken obliegt
dem Platzwart. Schuhe sind am Grubenrand - Git-
terrost gründlich abzuklopfen.

f) Die Nutzung der Laufbahn ist den Freizeitläufern
außerhalb von Trainings- und Schulsportzeiten bis
20.00 Uhr nur nach Anmeldung beim Platzwart
gestattet.
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14. Hausrecht
14.1. Das Hausrecht in den Sportstätten wird von dem Amt

für Schule, Kultur und Sport und dem von diesem je-
weils dazu Beauftragten ausübt. Gegenüber den Ver-
anstaltungsteilnehmern und den Zuschauern steht das
Hausrecht darüber hinaus auch dem Veranstalter bzw.
dessen Beauftragten zu.

14.2. Vertretern des Amtes für Schule, Kultur und Sport bzw.
dem von diesem mit der Ausübung des Hausrechts
Beauftragten ist der Zutritt zu den Veranstaltungen zur
Feststellung der ordnungsgemäßen Benutzung jeder-
zeit zu gestatten. 
Diese sind berechtigt, die Benutzung bzw. Weiterbe-
nutzung der Sportstätte zu untersagen, wenn
a) die Sportstätte teilweise oder völlig unbespiel-

bar ist (z. B. auf Grund ungünstiger Witterungs-
bedingungen),

b) betriebliche Gründe der Benutzung der Sport-
stätte entgegenstehen (z. B. Instandsetzungsar-
beiten),

c) gegen die nach dieser Ordnung bzw. der Ent-
geltordnung zu beachtenden Bestimmungen
oder der Haus- bzw. Platzordnung von dem Ver-
anstalter bzw. dessen Beauftragten oder den
Benutzern in grober Weise oder wiederholt ver-
stoßen wird.
Im übrigen ist ihren Anordnungen uneinge-
schränkt Folge zu leisten.

15. Haftung
15.1. Der Veranstalter haftet der Stadt Sternberg für alle an-

lässlich bei der von ihm durchgeführten Veranstaltung
entstandenen Schäden, es sei denn, dass diese auf
Abnutzung oder Materialfehler zurückzuführen oder
trotz ordnungsgemäßer Benutzung der Sportstätte und
seiner Ausstattungsgegenstände eingetreten sind. Der
Schadensersatz ist in Geld zu leisten.

15.2. Darüber hinaus verzichtet der Veranstalter in Scha-
densfällen gegenüber der Stadt Sternberg und deren
Bedienstete auf etwaige eigene Ersatz- und Rück-
griffsansprüche und stellt ferner die Stadt Sternberg
und deren Bedienstete von etwaigen Ansprüchen Drit-
ter frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der
überlassenen Sportstätte stehen, es sei denn, dass
der jeweilige Schadensfall allein auf ein vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten der Stadt Sternberg
bzw. eine ihrer Bediensteten zurückzuführen ist,

15.3. Von dem Veranstalter kann vor Erteilung der Benut-
zungsgenehmigung ein Nachweis dafür gefordert wer-
den, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung
besteht, durch welche etwaige, im Zusammenhang mit
der Benutzung der überlassenen Sportstätte stehende
Schadensersatzansprüche abgedeckt werden. 
Ferner kann die Hinterlegung einer angemessenen Si-
cherheit verlangt werden.

16. Das Entgelt für eine Nutzung wird durch eine Ent-
geltordnung geregelt.

17. Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt mit ihrem Beschluss in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Sportstättenordnung für die Benut-
zung des „Stadions am See” vom 10.04.2002 außer
Kraft.

Sternberg, den 2. Mai 2009

Festprogramm der Brüeler Schützengilde
1425 e. V. anlässlich des Schützenfestes

Freitag, den 28.08.2009
19.00 Uhr Weg zum Roten See am Schießplatz

Offizielle Eröffnung des Volksschützen-
festes
- Parade der Kanonen mit Schauvorführun-  
gen

- verschiedene Darbietungen der Böllerab-
teilungen

21.00 Uhr Danksagung den beteiligten Böller- und
Kanonenkommandos und mitwirkenden
Kräften

Sonnabend, den 29.08.2009
10.00 - 16.30 Uhr Schießplatz, Weg zum Roten See

Großes Preisschießen für jedermann
Trap, KK-Pistole, KK-Gewehr, Luftgewehr
10 m, Luftpistole, Bogen, Armbrust (mit
Familienpreis)
(Die Wertung erfolgt getrennt nach Män-
ner/Frauen/Jugend.)

17.00 Uhr Siegerehrungen und Preisverleihungen
20.00 Uhr Grillabend mit absichernden und unterstüt-

zenden Kräften des Schützenfestes

Sonntag, den 30.08.2009
09.00 Uhr Großer Schützenaufmarsch

Aufstellung des Festumzuges in der Bahn-
hofstraße
09.30 Uhr Abmarsch Richtung 

Marktplatz
09.40 Uhr Begrüßung der Gäste auf 

dem Marktplatz
09.55 Uhr Abmarsch über Ernst-

Thälmann-Straße, 
Sternberger Straße, 
Schweriner Straße, Weg 
zum Roten See zum 
Festzelt

10.30 Uhr Aufmarsch im Festplatz
Proklamation des Schützenkönigs und der
Schützenkönigin

11.30 - 16.00 Uhr Schießplatz, Weg zum Roten See
Großes Pokalschießen für jedermann
Trap, KK-Pistole, KK-Gewehr, Luftgewehr
10 m, Luftpistole, Bogen, Armbrust - aus-
schießen der Brüeler Vogelschusskönige
(Die Wertung erfolgt getrennt nach Män-
ner/Frauen/Jugend.)

17.00 Uhr Siegerehrungen, Pokalverleihungen und
Proklamation der Volksschützenkönige

19.00 Uhr Ende Schützenfest
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Demokratischer Frauenbund e. V.

Frauen- und Familienzentrum
Bahnhofstraße15 (alter Bahnhof)
19406 Sternberg

Veranstaltungsplan
Monat September 2009

Donnerstag, 10.09.2009
10.00 Uhr Museumsbesuch

Besuch der erweiterten Sonderausstellung: Ent-
wicklung der Jugendweihen und Konfirmationen
im Sternberger Heimatmuseum.
Treffpunkt: 9.30 Uhr Frauen- und Familienzentrum
Bahnhofstraße 15 bzw. direkt vor dem Museum

Montag, 14.09.2009
14.00 Uhr Schaukochen

Der Hobbykoch Fred Marx vom Blumenhandel
Sternberg/Dabel stellt ein wohlschmeckendes Me-
nü mit Verkostung vor.

Donnerstag, 24.09.2009
10.00 Uhr Rund um die Gesundheit

Der Apotheker Herr Ratke spricht zu den Themen:
Impfungen Grippenschutz und Schweinegrippe
Durchführung von Blutdruck- und Zuckermessung
Fragen werden gern beantwortet.

Immer donnerstags ab 9.30 Uhr - Gemeinsam macht es mehr
Spaß!
Individuelles Häkeln, Stricken und Basteln. (Arbeitsmaterial bitte
mitbringen)

Jeden Mittwoch, 9.00 Uhr Frauenfrühstück

Werbung auf der BUGA für unsere Region

Mit großen Engagement erfüllte Rosenkönigin Annemarie vom
Verein Dialog + Action Sternberg e. V. während ihrer Ferien vier
Tage die ehrenamtliche Aufgabe, den Besuchern der BUGA
Schwerin Informationen zu den Teilprojekten der BUGA im
Sternberger Seenland und insbesondere über Lütt Acker zu ver-
mitteln. 

Standesgemäß suchte sie natürlich auch das Gespräch unter
„Ihresgleichen“ - hier beim Fototermin mit der Hofdame Marie
aus Paris. 
Weitere Impressionen dazu gibt es demnächst unter www.luet-
tacker.de

Die gesamte Woche auf der BUGA war ein schöner Erfolg. Es
ist erstaunlich, welch großes Interesse Besucher aus ganz
Deutschland an der Sternberger Region zeigten und sogar noch
einen Abstecher dorthin machten, oder sich äußerten, dass sie
ihren Urlaub dort planen wollen.

Klaus Werner

Fotos: Klaus Werner
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Veranstaltungsplan September 2009

Jugendgruppe

05.09.09 14.00 Uhr Paarangeln und nach Abschluss
wird gegrillt
Ort: Vereinsgelände am Sternberger
See

12.09.09 08.00 Uhr Arbeitseinsatz
Ort: Vereinsgelände am Sternberger
See

27.09.09 08.00 Uhr Ausklang der Angelsaison 2009
Ort: Sternberger See -
Badestrand
3 Gemeinschaftsangeln

17.10.09 14.00 Uhr Skat und Knobeln
2. Durchgang
Ort: Vereinsgelände am Sternberger
See 

Rheumaliga Arbeitsgruppe Brüel

Die AG Brüel gratuliert die Geburtstagskinder des Monats Au-
gust recht herzlich: Marlies Schulz, Ramona Lau, Gertrud
Schwerdfeger, Klaus Krüger, Hannelore Ebert, Anneliese Lübbe,
Ilse Schütz und Anke Wartat.

Die Leitung der AG Brüel

Behindertenverband Sternberg e. V.

Der Behindertenverband gratuliert folgenden Mitgliedern im Mo-
nat August recht herzlich zum Geburtstag:

Frau Gisela Marin aus Wendorf,
Frau Ilona Mau aus Kuhlen,
Frau Traute Schmidke aus Sternberg,
Frau Friedel Schmitz aus Wendorf,
Frau Irmgard Knüttel aus Sternberg,
Herrn Richard Zeitz aus Brüel,
Herrn Günther Lucks aus Brüel,
Herrn Heinz Ihbe aus Sternberg und
Herrn Axel Helwing aus Warin.

Der Vorstand

Ausschreibung

8. SGS Bus & Reisen GmbH 
- Pokalturnier im Judo

Termin der 
Veranstaltung: Samstag, 19. Sept. 2009
Veranstalter: SGS Bus & Reisen Schwerin GmbH
Ausrichter: Judo Verein Brüel 1982 e. V. 
Veranstaltungsort: Sporthalle Brüel, Vogelstangenberg
Org./
Hauptkampfrichter: Gerhard Freitag/Nastja Schönsee
Teilnahme- 
berechtigt: 8. Kyu, Judo-Mitgliedsbuch Judo-

Vereine/Sektionen/eingeladene Vereine
Teilnehmer: U11m (Jhg. 99 - 00) 23, 25, 28, 31, 34, 37,

b40, 43, +43 kg 
U11w (Jhg. 99 - 00) 22, 24, 26, 28, 30, 33,
36, 40, +40 kg

U13m (Jhg. 97 - 98) 28, 31, 34, 37, 40, 43,
46, 50, 55, +55 kg
U13w (Jhg. 97 - 98) 26, 28, 30, 33, 36, 40,
44, 48, + 48 kg

Nur männlich! U 15m (Jhg. 95 - 96) laut DJB U 14 
U 17m (Jhg. 93 - 94) - 50 kg/ - 66 kg/ -81
kg/ +81 kg
U 17w (Jhg. 93 - 94) -78 kg

Nur männlich! U20 m & Männer - 90 kg / +90 kg 

Meldung an: Judo-Verein Brüel, Klaus Eckert, Kla-
dower Weg 5 b, 19089 Crivitz 
E-Mail: chef@judo-verein-bruel.de
Tel.: 03863/222342/0170/9853080
Bitte vollständig unter Angabe Name, Vorname,
Jahrgang, Gew.-kl. und Verein

Landwirte aus der Region Brüel 
und Warin laden zum 11. Erntefest ein

Das traditionelle Erntefest findet in diesem Jahr vom
04. - 06. September in Brüel an der DHG statt

Die Getreideernte ist in unserer Region fast abgeschlossen - die
Vorbereitungen für Erntefeste laufen auf Hochtouren.
Bereits zum elften Mal laden in diesem Jahr die Bauern aus der
Region Brüel und Warin zum regionalen Erntefest ein. Nachdem
im vergangenem Jahr das Fest erstmals in einem der an Organi-
sation beteiligten Betriebe, der DHG in Brüel, stattfand, haben
sich die Agrarbetriebe entschlossen, das Erntefest an drei Ta-
gen zu feiern.
Bereits am Freitag, dem 04. September öffnet ab 19.00 Uhr das
große Festzelt und der Rummel. Unter dem Titel „Stoppel-
Dance“ findet eine große Diskothek mit Michael Spelling und
vielen Überraschungen statt.
Am 05. September sind die einzelnen Stände und der Bauern-
markt ab 10.00 Uhr geöffnet.
Rund um das große Festzelt auf der Freifläche an der DHG fin-
det auch in diesem Jahr ein buntes Treiben mit Technikschau,
Bastelstraßen, Bauernmarkt, Kultur und vielen Aktionen rund
um die Landwirtschaft statt.

Viel Sehens- und Erlebenswertes zum Thema Land-
wirtschaft

Und wie in den vergangenen Jahren haben sich die beteiligten
Agrarbetriebe auch diesmal viel zum Thema Landwirtschaft ein-
fallen lassen. Traditionell wird auch in diesem Jahr ein Wettbe-
werb zwischen den einzelnen Betrieben stattfinden, zu dem
auch wieder ein Strohballenwettstapeln gehört. Etwas verändert
wurde das Geschicklichkeitsfahren mit Traktoren - ein Glas Bier
wird dabei die zentrale Rolle spielen. Die Geschäftsführer der
Agrarbetriebe haben sich auch wieder einen Überraschungs-
wettbewerb ausgedacht, bei dem dann der Gesamtsieger des
Pokals des 11. Erntefestes der Region ermittelt wird.
Auf der Koppel an der DHG kann erstmalig auch eine Rinder-
herde vom Agrarhogf Brüel besichtigt werden. Und dabei sind
die Besucher des Erntefestes zum aktiven Mitmachen aufgefor-
dert - unter dem Motto „Schätzen Sie mal“ erhält man am Stand
der Agrarbetriebe auf dem Festplatz Tippscheine, auf denen das
Gewicht der Herde möglichst genau eingetragen werden muss,
die Auswertung erfolgt um 17.00 Uhr im Festzelt und es locken
tolle Preise.
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Gelegenheit zum Fachsimpeln gibt es auf dem Vorplatz der DHG -
Thema der Technikausstellung ist in diesem Jahr „Strohpressen im
Wandel der Zeiten“. Mehrere Generationen von Technik werden
ausgestellt und es wird auch anhand der Strohballen demonstriert,
wie stark sich die Bergung des Strohs in den letzten 50 Jahren
verändert hat.
In Zusammenarbeit mit dem Museumsdorf Kobrow II wird auch in
diesem Jahr Getreide mit einem alten Dreschkasten gedroschen.
Dieses Getreide wurde beim „Schnitterfrühschoppen“  mit einem
Mähbinder bzw. mit der Sense geerntet und wird auf den Entefe-
sten in Brüel und Kobrow gedroschen. Diese Vorführung wird ge-
gen 12.00 Uhr auf einem Feld an der DHG stattfinden.
Unter dem Motto „Mal einen Traktor selber fahren“ haben auch die
jüngsten Besucher des Erntefestes wieder Gelegenheit, sich unter
fachlicher Anleitung mit moderner Technik vertraut zu machen.

Buntes kulturelles Programm auf der Bühne im Festzelt

Den traditionellen Auftakt des Erntefestes bildet am Samstagvor-
mittag ein Festumzug durch die Brüeler Innenstadt. Gegen 10.30
Uhr beginnt der Umzug mit Traktoren, Pferden, dem Leiterwagen
mit der Erntekrone und vielen anderen Teilnehmern im Golchener
Weg. Durch die Schweriner Straße geht es dann über den Spie-
gelberg, den Markt  bis zur DHG in der Bahnhofstraße.
Nach der offiziellen Eröffnung um 11.00 Uhr lädt ein buntes Kultur-
programm mit Gruppen aus der Region die Besucher in das Fest-
zelt. Zu einem Rundgang auf dem Veranstaltungsgelände laden
viele Stände ein. Neben einem tollen gastronomischen Angebot
mit Rindfleisch aus Gustävel und Lamm von der Wariner Pflanzen-
bau besteht auch die Möglichkeit der aktiven Betätigung an der
Bastelstraße der Tagesmuttis aus Zahrensdorf. Gegen 11.30 Uhr
beginnt auf der Wiese an der DHG eine Präsentation mit Friesen-
pferden vom Gut Häven. Birte Helbing wird diese edle Rasse den
Besuchern des Erntefestes präsentieren und eine Quadrille reiten.
Ab 14.00 Uhr lädt dann Henriette Jäckel aus Kaarz zu einer weite-
ren Reitvorführung ein. Die Rassegeflügelzüchter aus Brüel und
Umgebung gestalten auf dem Innenhof der DHG wieder ihren ei-
genen Ausstellungsbereich und laden alle Interessierten zu Ge-
sprächen, aber auch zum Fachsimpeln und Geflügelkauf ein.
Nachdem Stefan Fischerder Tenor und die Wariner Blasmusik das
Nachmittagsprogramm im Zelt beendet haben, findet mit dem
Wettbewerb der Geschäftsführer der Agrarbetriebe, der Pokalüber-
gabe und Auflösung der Schätzfrage das Programm seinen Ab-
schluss. Ab 19.00 Uhr lädt die Band „Bluelight“ zum großen Ernte-
tanz in das Festzelt ein.

Am Sonntag großer Frühschoppen zum Abschluss

Unter dem Motto „25 Jahre Brüeler Blasmusik“ beginnt am Sonn-
tag um 10.00 Uhr ein großer Frühschoppen. Nach dem großen Er-
folg des Jubiläumskonzertes im März in der Brüeler Stadthalle fin-
det im Rahmen des Erntefestes ein weiteres Konzert zum
25-jährigen Bestehen des Brüeler Orchesters statt. Musikalische
Gratulanten werden der Chor „Die lustigen Brüeler“ sein, und für
eine entsprechende gastronomische Versorgung ist ebenfalls ge-
sorgt.

10. Sternberger Jedermann-Triathlon

Für viele Triathleten aus Norddeutschland ist der letzte
Sonntag im August ein fester Termin in Sternberg. Der
10. Sternberger Triathlon startet am 30.08.2009 um
10.00 Uhr rund um die Badeanstalt am Sternberger See. 
In diesem Jahr erleben Sportler und Zuschauer wieder
einen Wettkampf der besonderen Art, denn die Veranstal-
tung feiert ihr Jubiläum.
Der erste Triathlon fand im Jahr 1999, damals noch am
Luckower See, seinen Ursprung. Aus einer guten Idee
wurde in kürzester Zeit eine damals noch kleine Veran-
staltung mit ca. 30 Sportlern organisiert. Über die Jahre
hat sich aus der „guten Idee“ eine gehobene Sportveran-
staltung in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt, die stä-
tig gewachsen ist. Durch die Unterstützung der Stadt
Sternberg konnte die Veranstaltung im letzten Jahr an At-
traktivität gewinnen. Aufgrund der Verlegung vom Lucko-
wer See zur Badeanstalt am Sternberger See wurden die
Bedingungen für Sportler und Zuschauer nachhaltig auf-
gewertet.
So konnte auch im letzten Jahr ein neuer Teilnehmerre-
kord verzeichnet werden.
102 Triathleten waren gemeldet und sorgten für einen
rundum gelungenen Wettkampf.
Da auch in diesem Jahr mit einem neuen Rekord gerech-
net werden muss, wird die Teilnehmerzahl auf 120 be-
grenzt. Mehr Triathleten können aus organisatorischen
Gründen nicht an diesem Wettkampf teilnehmen.

Ein besonderer Dank gilt auch den vielen freiwilligen Hel-
fern und Sponsoren: 
Raiffeisenbank Sternberg, 
Edeka Bohnhorst, 
Brunnenbau Biemann, 
Elekroservice Kohnert, 
DRK Sternberg, 
Berthold Löbel KG Mustin, 
Fa. INFRAPLAN und 
das Blumenhäuschen am Finkenkamp. 

Ohne sie wäre so ein Event nicht möglich.

Wir hoffen auch in diesem Jahr auf viele Zuschauer, die
unsere Triathleten aus Sternberg unterstützen. Für das
leibliche Wohl ist reichlich gesorgt.
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Ein besonderer Gruß wird insbesondere übermittelt an:
Frau Ella Lohrmann Sternberg zum 98. Geburtstag
Frau Ruth Nehls Sternberg zum 91. Geburtstag
Frau Irmgard Stein Brüel zum 91. Geburtstag
Frau Erika Villwock Brüel zum 91. Geburtstag
Frau Marie Simmich Sternberg zum 85. Geburtstag
Frau Maria Renning Sternberg zum 85. Geburtstag
Frau Hildegard Bestmann Zahrensdorf zum 85. Geburtstag
Frau Hannelore Walter Brüel zum 85. Geburtstag
Herrn Karl Marin Kuhlen- zum 80. Geburtstag

Wendorf
OT Wendorf

Frau Anneliese Langpap Sternberg zum 80. Geburtstag
Herrn Dieter Reimann Brüel zum 80. Geburtstag
Frau Erika Gerotzke Sternberg zum 80. Geburtstag

Groß Görnow
Herrn Erich Lassek Sternberg zum 80. Geburtstag
Herrn Hans Wiechmann Sternberg zum 80. Geburtstag
Frau Elisabeth Okun Kobrow zum 75. Geburtstag

Wamckow
Frau Lisa Maahs Sternberg zum 75. Geburtstag
Herrn Fritz Prange Mustin zum 75. Geburtstag

Lenzen
Herrn Klemenz Wichert Dabel zum 75. Geburtstag
Frau Maria Eickholt Sternberg zum 75. Geburtstag
Herrn Kurt Jenning Dabel zum 75. Geburtstag
Herrn Jan Okun Sternberg zum 75. Geburtstag
Herrn Norbert Hanisch Sternberg zum 75. Geburtstag
Frau Dora Berner Sternberg zum 75. Geburtstag
Herrn Gerhard Ringhand Sternberg zum 75. Geburtstag
Frau Waltraut Kolbusa Sternberg zum 75. Geburtstag
Frau Pauline Luther Borkow zum 75. Geburtstag

Neu Woserin
Herrn Kurt Schwarz Kuhlen- zum 75. Geburtstag

Wendorf
OT Nutteln

Herrn Günter Janke Sternberg zum 70. Geburtstag
Frau Edith Gronert Brüel zum 70. Geburtstag
Frau Erika Kollath Kobrow zum 70. Geburtstag

Kobrow II
Frau Ilsetraud Bühner Zahrensdorf zum 70. Geburtstag
Frau Hannelore Küssner Borkow zum 70. Geburtstag
Frau Christine Schiechel Brüel zum 70. Geburtstag
Frau Karin Dehnick Brüel zum 70. Geburtstag
Frau Katharina Thiedig Mustin zum 70. Geburtstag
Herrn Wolfgang Sturm Kuhlen- zum 70. Geburtstag

Wendorf
OT Weberin

Herrn Otto Kluge Dabel zum 70. Geburtstag
Frau Isolde Bail Krobrow zum 70. Geburtstag

Wamckow

Frau Ursula Kößler Mustin zum 70. Geburtstag
Herrn Manfred Krüger Kobrow I zum 70. Geburtstag
Herrn Karl-Otto Freitag Kuhlen- zum 70. Geburtstag

Wendorf
OT Wendorf

Frau Helga Krause Sternberg zum 70. Geburtstag
Herrn Siegfried Kundt Hohen Pritz zum 70. Geburtstag

Klein Pritz
Frau Erika Mulsow Sternberg zum 70. Geburtstag
Frau Renate Göllnitz Hohen Pritz zum 70. Geburtstag

Kukuk
Herrn
Hans-Joachim Scheibe Blankenberg zum 65. Geburtstag
Frau Gudrun Tolle Sternberg zum 65. Geburtstag
Herrn Dieter Behrend Borkow zum 65. Geburtstag
Frau Christa Nöring Sternberg zum 65. Geburtstag
Frau Helga Hirsch Sternberg zum 65. Geburtstag
Herrn Peter Kahl Kuhlen- zum 65. Geburtstag

Wendorf
OT Tessin

Frau Elke Giesler Zahrensdorf zum 65. Geburtstag
Frau Ingrid Oster Dabel zum 65. Geburtstag

Holzendorf
Frau Birgit Reinke Brüel zum 65. Geburtstag
Frau Annemarie Spies Witzin zum 65. Geburtstag
Frau Elfriede Wilke Dabel zum 65. Geburtstag

Holzendorf
Herrn Manfred Röder Kuhlen- zum 60. Geburtstag

Wendorf
OT Zaschendorf

Frau Rita Natzel Dabel zum 60. Geburtstag
Frau Christel Szameitat Dabel zum 60. Geburtstag
Frau Christel Zander Sternberg zum 60. Geburtstag
Frau Rosemarie Blum Blankenberg zum 60. Geburtstag

OT Penzin
Frau Bärbel Szilak Sternberg zum 60. Geburtstag
Frau Barbara Menck Langen zum 60. Geburtstag

Jarchow
Herrn Kurt Bick Sternberg zum 60. Geburtstag

Groß Raden
Herrn Klaus Kornweih Sternberg zum 60. Geburtstag
Frau Monika Wendorff Brüel zum 60. Geburtstag
Herrn Bernd Skrock Kobrow I zum 60. Geburtstag
Frau Annelise Wolter Mustin zum 60. Geburtstag

Bolz
Frau Mustin zum 60. Geburtstag
Hannelore Salfermoser Ruchow
Herrn Gerhard Büsing Borkow zum 60. Geburtstag
Frau Helga Reinholz Zahrensdorf zum 60. Geburtstag
Herrn Klaus Redepenning Blakenberg zum 60. Geburtstag

OT Penzin

Geburtstage des Monats

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die im Monat August 2009 ihren Geburtstag feiern, 
übermittelt das Amt Sternberger Seenlandschaft, vertreten durch Amtsvorsteher 
Peter Davids, die allerherzlichsten Glückwünsche.

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Mit LINUS WITTICH
sind Sie 2009 bestens

lokal informiert. 
Hier steckt 

Ihre Heimat drin!
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Ein kleiner Spaziergang hier, einmal die Treppen genommen dort und schon
schmelzen die Pfunde. Ganz so einfach, wie viele erwarten, ist es leider nicht.
Schließlich muss man rund 7000 Kalorien einsparen, um ein Kilogramm Fett-
gewebe zu verlieren. Doch die Kombination aus Ernährung und Bewegung hat
sich am besten bewährt, um überflüssige Pfunde zu verlieren. Ernährungs-
coach Verena Taubhorn erklärt: „Essen und trinken wir mehr, als unser Körper
eigentlich benötigt, nehmen wir zu und speichern die überschüssige Energie
als Fettpölsterchen. Verbrennen wir hingegen mehr Kalorien, da wir weniger
essen und/oder uns mehr bewegen, wird der Zeiger an der Waage langsam,
aber sicher nach unten wandern.“
Doch auch zu einzelnen Lebensmitteln kursieren in Deutschland noch manche
Gerüchte, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. So hat der im April durchge-
führte  Ernährungs-IQ-Test gezeigt, dass knapp 70 Prozent glauben, dass Kar-

toffeln dick machen. Woher die Kartoffel ihr negatives Image hat, lässt sich wis-
senschaftlich nicht erklären. Schließlich ist sie mit 70 Kalorien pro 100 Gramm
wahrlich kein Dickmacher. Vorausgesetzt man bereitet sie als Pellkartoffeln
oder Salzkartoffeln zu und isst sie nicht ausschließlich in Form von Bratkartof-
feln, Pommes und Rösti. Solche Mythen aufzuklären ist auch Aufgabe des
Coaches im Weight Watchers Treffen.
Wer selbst testen möchte, wie einfach es ist, mit dem Weight Watchers Konzept
abzunehmen, ist herzlich eingeladen zu einem 
Kennenlerntag am 01. September 2009 um 18.30 Uhr im Sternberger
Weight Watchers Treffen im Vereinsgebäude „Alter Bahnhof“ in der Bahn-
hofstraße 15.
Vorabinformationen erhalten Sie beim Coach des Treffens, Verena Taubhorn
unter 038483-28675 oder unter www.weight-watchers.de

Diätmythen aufdecken - Kennenlerntag im Sternberger Weight Watchers Treffen
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VERLAG + DRUCK

Ob morgens auf der Parkbank ... mittags im Café ... oder abends auf dem Sofa ...

LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Anzeige
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FACHMANN
für Sie vor Ort

1. Vermiete in Brüel ruhige 3-Zi-Whg., 
110 m2, überw. Laminat, gr. Bad u. Küche, EBK,
gr. Balkon mit Blick ins Grüne, 
Miete 400 EUR zzgl. NK, 
Telefon: 030/20 67 36 78 oder 01 73/2 11 42 34,

2. Vermiete in Brüel ruhige 1-Zi-Whg.,
36 m2, gr. Flur, Küche, Bad m. DU, 
Miete 150 EUR zzgl. NK, 
Telefon: 030/20 67 36 78 oder 01 73/2 11 42 34

LINUS WITTICH KGLINUS WITTICH KG
VVEERRLLAAGG  ++  DDRRUUCCKK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow 
Tel. 03 99 31/5 79-0 · Fax 03 99 31/5 79-30 
e-mail: anzeigen@wittich-sietow.de · www.wittich.de

LINUS WITTICH - Wir sind lokal!

„Feste feiern wie sie fallen!
Verkündet, gelesen und festgehalten 
im lokalen Mitteilungsblatt von Linus Wittich.
Hier steckt unsere Heimat drin!“

„Kleines Fest in Ludwigslust“

„Dampftreffen in Alt Schwerin“

„IGA in Rostock“
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REZENSION
”Ich habe dir”, begann mein On-
kel seine Erzählung, ”von den
Wissenschaften erzählt, mit denen
ich mich beschäftige … Eine da-
von habe ich allerdings noch nicht
erwähnt … Die Basilisken, so sagt
man, seien ursprünglich eine Art
Drachen gewesen  … Ausgebur-
ten der Hölle … todbringend für
jeden, der ihnen begegnet  ...”

Man schreibt das Jahr 1508: 
Ein Reisender erreicht nach langer Reise, schwer verletzt und
vom Wundfieber geschwächt, in letzter Sekunde mit seinem
Pferdefuhrwerk die Stadt Forchheim ... Der dortige fürst-
bischöfliche Palast ist sein Ziel, sein Onkel wartet bereits auf
ihn ... Mit dem Mut der Verzweiflung kann er sich und seine
Fracht, eine geheimnisvolle Kiste, retten ... 

Die Geschichte führt den Leser zurück bis in das späte ne-
unte, beginnende zehnte Jahrhundert, die Zeit Arnulfs von
Kärnten und seines Sohnes, Ludwig des Kindes. 

Waffenschmuggel, magische Kulte … die Handlung ver-
spricht spannende Stunden, bis die Kiste endlich geöffnet wird!

Ausgehendes Mittelalter, beginnende Neuzeit. Der Roman
spiegelt eine Zeit des Umbruchs wider. Kolumbus war zwar
bereits nach Amerika gesegelt, der Bürger jener Zeit hatte je-
doch noch immer nur geringe Kenntnis von den geographi-
schen Beschaffenheiten unserer Erde. 

Einblick in die Wirren jener Zeit, ihre Freuden, Erkenntnis-
se, aber auch Gefahren, gibt Luc Bahl, geboren 1951 in Ber-
gisch-Gladbach, aufgewachsen in Köln. Er lebt und arbeitet
seit 1980 als Schriftsteller und Journalist im Raum Forchheim/
Oberfranken. Er versteht es, tragisch-romantische Momente
von den machtpolitischen Konflikten jener Zeit umspielen zu
lassen; hier wird Geschichte lebendig, bis ins Detail nachvoll-
ziehbar ...

Der Autor erzählt auf 226 Buchseiten die Geschichte des
Nürnberger Kaufmannssohnes Arndt Beuker, der, mit etwas
Mystischem konfrontiert, Intrigen, Verrat und Krieg am eige-
nen Leib erfahren muss. Eine unheimliche Rolle spielt dabei
ein Basilisk, ein Fabelwesen.

Doch lesen Sie selbst, lesen Sie einen Roman, der Sie von
Lissabon über Nürnberg bis an die Grenzen des großmähri-
schen Reiches führt. Folgen Sie der Spur des Basilisken!

Lesen Sie und öffnen Sie die geheimnisvolle Kiste, deren
Inhalt ein neues Weltbild versinnbildlicht … 

(Beate Schirner-Costa)

Luc Bahl, Der Basilisk zu Forchheim, Hardcover, Schutzum-
schlag, 256 Seiten, EUR 14,80 - ISBN 3-00-015720-4

Eine Leseprobe finden Sie unter: www.basilisk-forchheim.de

Der Basilisk
zu Forchheim

Der Basilisk
zu Forchheim
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Gerhard 
Schneppmüller

19406 Sternberg
Am Kugelberg 16

Tel.: 03847/31 16 02
Fax: 03847/31 21 44
Funk: 0172/7253870

Internet: 
www.gselektro.de

Lack- und Beulendoktor
Lackreparaturen-Lackierarbeiten

Parchimer Chaussee 5
19406 Sternberg (direkt neben Oil-Tanke)

Tel. 0 15 22/92 19 220
Inh. M. Stoll

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 16.30 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

• Reparaturlackierungen aller Fabrikate und individuelle Farbwünsche oder Muster

Wir helfen schnell und zuverlässig!

Also .... keine Angst mehr vor Beulen und Kratzer ....

Fachmann

Von A wie Agentur bis Z wie Zirkus - hier finden Sie den richtigen Ansprechpartner!
Foto: www.fliegen-sparen.de

A bis Z

LINUS WITTICH KGLINUS WITTICH KG
VVEERRLLAAGG  ++  DDRRUUCCKKRöbeler Straße 9 · 17209 Sietow

Telefon: 03 99 31/5 79-0
Fax: 03 99 31/5 79-30 
e-mail: m.winter@wittich-sietow.de · Internet: www.wittich.de

IIhhrr  ppeerrssöönnlliicchheerr
AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  

MMAARRIIOO  WWIINNTTEERR
TTeelleeffoonn::  00117711//99 7711 5577 3388

WERBUNG 
die ankommt

www.digital-kamera-shop.de

Foto:Archiv


